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Sitzung vom 15. Februar 1968 

575. Baulinien. Am 28. April 1967 ersuchte der Gemeinde­
rat Bülach um Genehmigung seines Beschlusses vom 6. Juli 
1966 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien an 
der unteren Gstücktstl'asse III. Kl. Die Veröffentlichung im 
kantonalen Amtsblatt el'folg·te am 12. Juli 1966 mit gleich­
zeitiger schriftlicher Mitteilung an die betroffenen Grund­
eigentümer. Gegen diesen Beschluss sind beim Bezirksrat Bü­
lach zwei Rekurse einger0icht worden, die aber von diesem in­
folge Rückzug als erledigt abgeschrieben wurden . Gemäss 
dem Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 17. Apl'il 1967 sind 
gegen diese Yol'lage keine Rekurse mehr hängig. 

Die untere Gstüektstrasse weist den Charakter einer aus­
gesprochenen Quartierstrasse auf und dient als Querverbin­
dung zwischen der lie1rglistn1ssc LII. Kl. und der Frohhalden­
strasse III. Kl. Der B nnlini!'nnb.tnn cl von 20 m zwischen der 
13erglistrass·e m1cl der 'L'rottenst.rasse sowie von 18 m zwischen 
der Trot.tenstrasse nncl der Frohhalclenstrasse entspricht der 
untergeordneten Bedeutung dieser Strasse. Er gewährleistet 
auf dem westlichen Teil stück hei einer Fahrbahnbreite von 
6 m und beidseitigen Gehwegen von 2 m Breite Vorgarten­
tiefen von 5 m. Auf dem östlichen Teil ergeben sich bei einer 
Fahrbahnbreite von 5 m und 0inern Gehweg von 2 m Vor­
gartentiefen von 6 bzw. 5 m. Die neuen Baulinien schliessen 
bei der Ei11 mündung in clic Bel'glistrnsse III. Kl. an die be­
reits mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2413/1952, bei dcl' 
Einmündung det· 'l'rottenstrasse an die mit Regierungsratsbe­
schluss Nr. 804/] 966 un<l bei derjenigen der Frohhaldenstrasse 
an die mit Regiemngsratsheschluss Nr. 138/1961 genehmigten 
Baulinien an. 

Die östliche Baulinie der Berglistmssc wird im Bereiche 
der Einmündung auf einer Länge von rnnd 38 m geöffnet. 

Die Niveanlinie weist eine maximale Steigung von 7,21 % 
auf. 

Der Genehmigung clee Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat : 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Bi.i.lach vom 6. ,Juli 

1966 betreffend die l1'estsetzung von Bau- und Niveaulinien 
an cler untet·en Gstücktsti·asse III. Kl. mit gleichzeitiger Oeff­
nung der bestehenden östlichen Baulinie der Berglistrasse 
III. Kl. auf einer Länge von 38 m wird gemäss den eingereich­
ten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülaeh wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung je eines Bau- und Niveaulinienplanes mit Genehmi­
gungsvermerk, an den Bezirksrat Bülach sowie an die Di­
rektion dee öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 15. Februar 1968. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 
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